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Rahmenbedingungen

Nicht so einfach den Überblick zu behalten

 GKV-Versorgungsstärkungsgesetz, KH-EntgG, Pflegestärkungsgesetze, 

 Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz, 

 eHealth-Gesetz,

 Fachgesellschaften, Expertenstandards Pflege, 

 Verträge (DMP, IV, Kooperationen),

 Regelungen der Länder: Krankenhausrahmenplanung, Landesverträge,

 Rahmenvereinbarungen (KBV- GKV und DKG),

 Richtlinien des G-BA: Qualitätssicherung, Verordnungen, …..,

 Verweildauer im Krankenhaus, Codierung,

 Steuerung Patienten-Aufnahme und Entlassung (Case-Management)
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Bearbeitungsdauer Siemens Betriebskrankenkasse (SBK)
Quelle: Ärzteblatt.de, 

Krankenkasse kritisiert mangelnde Transparenz in der Hilfsmittelversorgung
3.6.2018

Hilfsmittelversorgung: Bearbeitungsdauer SBK 2017

 Rollstuhl 3,2 Tage, 

 Badewannenlifter 2 Tage 

 Krankenbett 5,1 Tage 

 Anträge zu Inkontinenz- Artikel 2,6 Tage 

 Stoma-Artikel 3,4 Tage 

 Tens-Geräte 2,4 Tage

 Insulinpumpen 6,5 Tage

 „Bei zahlreichen Hilfsmitteln braucht es das medizinische 
Fachurteil des MDK.“ Ärztezeitung Online, 3.6.18 (Genehmigungspflichtige Hilfsmittel)
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Vermittlung von Pflegeplätzen
Pflege-Thermometer 2018: Befragung von stationären Pflegeeinrichtungen N=1067

Aufnahmekapazitäten sind begrenzt!

 Langzeitpflegeplätze: Wartelisten und Absagen

 Kurzzeitpflegeplätze: keine oder sehr wenig eingestreute 

 Ansprüche auf Versorgung kann nicht umfassend gewährleistet 
werden 

Quelle: Pflegethermometer 2018
Isfort, M.; Rottländer, R.; Weidner, F.; Gehlen, D., Hylla, J., Tucman, D. (2018): Pflege-
Thermometer 2018. Eine bundesweite Befragung von Leitungskräften zur Situation 
der Pflege und Patientenversorgung in der stationären Langzeitpflege in 
Deutschland. Herausgegeben von: Deutsches Institut für angewandte 
Pflegeforschung e.V. (DIP), Köln. 



Monika Rimbach-Schurig
WissensKonsil
agentur@wissenskonsil.de

Folie: 7

Rahmenvertrag

Rahmenvertrag Entlassmanagement DKG-GKV-KBV:

Gilt nur für GKV- (und EU-Patienten)
 stationäre / teilstationäre,  
 stationsäquivalente VersorgungGilt nicht für
 Belegärzte im Rahmen der Verordnung (Pflegeüberleitung ist 
Aufgabe des Krankenhauses)

 Privatpatienten, sonstige Selbstzahler

 Reine Entbindungsleistung (Anspruch auf ein 
Versorgungsmanagement) 

 Patienten der unfallversicherungsrechtlichen Versorgung (BG-
Patienten, SGB VII (Regelung kommt noch)

 Medizinische  Reha die keine KH-Leistung ist 

 nachstationäre Krankenhausbehandlung (§115a SGB V)
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Rahmenvertrag

Datenübermittlung eine Einbahnstraße? 

Keine Auskunft über Pflegegrad durch den Kostenträger / 
Datenschutz

 Rahmenvertrag Anlage 1b: sieht eine Datenübermittlung an 
die Krankenkasse/ Pflegekasse vor!
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Prozesse aus der Praxis

Aufnahmebüro

 Prüfen Sie die Prozesse 

 Einwilligung in das Entlassmanagement / 
Datenweiterleitung an Kostenträger
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Prozesse aus der Praxis

Patientenanschreiben vor der stationären Aufnahme in eine 
orthopädische Klinik
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Der Weg der Arzneimittel- und Hilfsmittelverordnung
Muster 16, außer Seh-und Hörhilfen

KBV Handbuch Nov. 2017 und  DAZ-online 23.05.2018

„Papier-Rezept“ erhält die KK ebenfalls 

Zustimmung des 
Patienten erforderlich?! 
ApBetrO, DSGVO, 
StGB § 203
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Aus der Praxis

Womit kämpft der Apotheker? 

Unvollständige Verordnung!

 Ziffern fehlen

 Unterschrift fehlt

 Erreichbarkeit des Arztes schwierig

 Patienten mussten in die Klinik zurückgeschickt werden

 Verordnung ist nicht die formale Grundlage für die 
Abrechenbarkeit der verordneten Arzneimittel, sondern die 
Grundlage dafür, dass überhaupt Arzneimittel an 
Versicherte abgegeben werden dürfen. LSG Baden-Württemberg Urteil vom 16.1.2018, L 11 

KR 3798/16
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Das darf der Apotheker seit dem 1.5.18
Ergänzende Bestimmungen zum Rahmenvertrag Arzneimittelversorgung im Rahmen des EM, GKV-Spitzenverband und Apothekerverband, in 

Kraft seit 1.5.2018 , abgerufen am 26.5.2018

§ 4  Auswahl der Arzneimittel, Auszüge  

 angegebene Packungsgröße oder kleinere ist nicht im Handel: 

 keine ABGABE!

 zu große Packungsgröße bestimmt: 

 Apotheker darf kleinere Packung abgeben

 kein Packungsgrößenkennzeichen für den verordneten 
Wirkstoff/ Wirkstoffgruppe bestimmt: 

 nicht abgabefähige Verordnung!
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Das darf der Apotheker
Ergänzende Bestimmungen zum Rahmenvertrag Arzneimittelversorgung im Rahmen des EM, GKV-Spitzenverband und Apothekerverband, in 

Kraft seit 1.5.2018 , abgerufen am 26.5.2018

Zu viel verordnete sonstige Produkte

 können für bis zu sieben Tage ohne Rücksprache mit dem 
Arzt abgegeben werden

 oder die kleinste im Handel befindliche Packung. 

Korrekturen in Absprache mit dem Arzt: 

 BSNR oder fehlende Kennziffern ergänzen/korrigieren

 Dokumentation auf dem  Verordnungsblatt (Apotheker)
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Krankenhausapotheker mit einbeziehen
Empfehlung

Damit das richtige Arzneimittel auf dem Rezept steht: 

 Beratungspflicht des Apothekers  (§ 20 und § 27 Abs. 2 Nr. 3b ApBetrO) 

• wenn Arzneimittel oder apothekenpflichtige Medizinprodukte 
durch pharmazeutisches Personal direkt an den Patienten 
abgegeben werden,

• z.B. im Rahmen der nachstationären Versorgung und des 
Entlassungsmanagements

 Beratung in wirtschaftlichen Verordnungsfragen 

Medikationsumstellung auf 
wirkstoffgleiche gelistete Arzneimittel

Substutionsausschussliste 
G-BA (Rabattverträge)

Feststellung der Vormedikation
bei der Patientenaufnahme

Information und Beratung des 
Patienten sowie des 
weiterbehandelnden Arztes 
über die Entlassmedikation

Arzneimittel, die unter Beachtung der 
AM-RL (Anlage) in nicht zugelassenen 
Anwendungsgebieten (Off-Label-Use) 
verordnungsfähig sind

Fach- und sachgerechte Arzneimittelversorgung!

Hilfestellung Medikationsplan-
erstellung
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Apotheken-APP
https://www.wortundbildverlag.de/Gesundheitsmedien/Smartphone-App--115155.html

Hat ihr Patient eine Apo-App?

 Wunschapotheke / Stammapotheke

 Bestellservice: Rezepte scannen und direkt 
per E-Mail an die gewählte Stamm-
Apotheke 

 Wechselwirkungscheck

 Beipackzettel mit Einnahmehinweisen 

 korrekte Rabattarzneimittel

 Notdienstapotheke mit Lageplan
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Abbildung im KIS
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Rahmenvertrag 
Entlassmanagement Krankenhaus

Änderung des Versorgungsbedarfes im Bereich der Pflege 
während des Krankenhausaufenthaltes

 Pflegegrad ändert sich oder ein Antrag auf Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit wird gestellt 

 Versorgung im häuslichen Bereich ist notwendig 

 Rehabilitation ist vorgesehen 

 Hilfsmittelversorgungsbedarf 

 Haushaltshilfe wird benötigt 

 Kurzzeitpflege als Krankenkassenleistung im Sinne der 
Übergangsversorgung? 

Krankenhaus: 
• Kontaktaufnahme zur Kranken-/ bzw. Pflegekasse

noch vor der Einbindung eines Leistungserbringers!

Kostenträger: 
• hat Beratungspflicht gegenüber dem Patienten 
• muss das Antrags- und Genehmigungsverfahren rechtzeitig

einleiten, und 
• den Entlassplan mit umsetzen! 
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Zukunft Entlassungsmanagement
Quelle: PatientsHealthCloud , vitabook, leicht modifiziert

Kostenträger

eGesundheitsakte mit 
Überleitmanager

Wundzentrum
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Neuigkeiten und aktuelle Inhouse Seminare 

wissenskonsil.de

https://wissenskonsil.de/
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GKV-Patienten
Quelle: AQUA , 2015 und Destatis

GKV-Mitglieder und Krankenhausfälle

 2014: 70.323.785 GKV-Mitglieder und Mitversicherte 
(Familienangehörige)

 2016: 18.961.650 vollstationäre Patienten incl. ausländische 
Patienten

 gesetzlichen Anspruch auf ein Entlassungsmanagement: 
GKV-Versicherte und EU-Patienten

 1.496 DRG-Krankenhäuser (2016): ca. 35 Entlassungen/Tag
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Eine Lösungsmöglichkeit: Apotheken-APP
https://www.wortundbildverlag.de/Gesundheitsmedien/Smartphone-App--115155.html

Hat ihr Patient eine Apo-App?

 Wunschapotheke / Stammapotheke

 Bestellservice: 

 Rezepte scannen und direkt per E-Mail an die gewählte 
Stamm-Apotheke 

 Arzneimittel sind „aufgebraucht“? Erinnerungsfunktion

 Wechselwirkungscheck

 Beipackzettel mit Einnahmehinweisen 

 korrekte Rabattarzneimittel

 Notdienstapotheke mit Lageplan
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Beispiel G-BA  Anlage VI zum 
Abschnitt K der Arzneimittel-
Richtlinie, in Kraft getreten am 
07.12.2017

Teil A Arzneimittel, die unter 
Beachtung der dazu gegebenen 
Hinweise in nicht zugelassenen 
Anwendungsgebieten (Off-Label-
Use) verordnungsfähig sind
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Verordnung EU-Patienten

EU-Patientenversorgung / Verordnungen 

 Patienten aus dem EU-Ausland sind grundsätzlich genauso 
zu behandeln wie inländische Patienten.

 gleiche Vordruckmuster zur Verordnung sind zu verwenden 
wie bei Inländern

 Verschreibungspflicht von Arzneimitteln (AMVV) beachte:

• § 2 Abs. 1b) AMVV: Verordnungen, die zu dem Zweck 
ausgestellt werden, um in einem anderen Mitgliedstaat der EU 
eingelöst zu werden, müssen den Vornamen des Patienten, 
die Bezeichnung des ausstellenden Mitgliedstaats, die E-
Mailadresse des Behandlers, eine Angabe über die Dosierung 
usw. enthalten. 

 Siehe: www.eu-patienten.de
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Verordnung EU-Patienten

EU-Patientenversorgung / Verordnungen (www.eu-patienten.de)

 Verordnung von Medizinprodukten spezielle Regelung 

• Name der Patiention oder des Patienten

• Vorname(n) (ausgeschrieben)

• Geburtsdatum

• Ausstellungsdatum

• Name der verschreibenden Ärztin oder des verschreibenden Arztes/der 
verschreibenden Zahnärztin oder des Zahnarztes

• Vorname(n) (ausgeschrieben)

• Berufliche Qualifikation

• Angaben zur unmittelbaren Kontaktaufnahme (E-Mail und Telefon- oder Fax-
Nummer, jeweils mit internationaler Vorwahl)

• Dienstanschrift (einschließlich Name des betreffenden Mitgliedstaates)

• Unterschrift (handschriftlich oder digital, je nach Medium der Verschreibung)

• Bezeichnung des verschriebenen Medizinprodukts, sofern erforderlich

• „Gebräuchliche Bezeichnung“ des Medizinprodukts
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Aus der Praxis

Pflegestützpunkte Rheinland-Pfalz und Saarland (Mai 2018):

 Verordnungen werden nicht ausgestellt

 Arzneimittel werden nicht mitgegeben  

 Antrag auf Pflegegrad wird nicht immer gestellt

 Pflegeberater werden nicht einbezogen

 Sozialdienste der Krankenhäuser sind teilweise nicht über 
das Entlassmanagement informiert
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Beispiel Begutachtungsfrist
GKV-Spitzenverband: Pflegeversicherung und leistungsrechtliche Vorschriften 

16.2.2018
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Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz
Rahmenempfehlungen GKV-Spitzenverbandes:

Sicherung der Qualität in der Hilfsmittelversorgung 2017 

Leistungserbringer (z.B. Sanitätshaus): Auskunftspflicht gegenüber 
Kostenträger 

 Lieferzeiten

 Qualifikationen des mit der Versorgung und Beratung betrauten 
Personals 

 Zahl der durchgeführten Beratungen  (je nach Vertrag auch im 
KH, z.B. Stoma)

 Bezeichnung (ggf. Hilfsmittel-Positionsnummer) und Anzahl der 
aufzahlungsfrei angebotenen Hilfsmittel  

 Bezeichnung (ggf. Hilfsmittel-Positionsnummer) und Anzahl der 
abgegebenen Hilfsmittel 
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Heil- und Hilfsmittelversorgungsgesetz
Rahmenempfehlungen GKV-Spitzenverbandes:

Sicherung der Qualität in der Hilfsmittelversorgung 2017 

Leistungserbringer (z.B. Sanitätshaus): Auskunftspflicht gegenüber 
Kostenträger 

 Abrechnungsbelege (z. B. Rechnungen und Verordnungen) 

 Daten wie Diagnose, Verordner, Akutversorgung

 Auffällige Korrelation zwischen bestimmten Verordnern und 
Leistungserbringern 

 Sachverhaltsklärung bei Auffälligkeiten: Vor-Ort-Besuche bei den 
Leistungserbringern (Lagerbestandsprüfung)  

 …



Monika Rimbach-Schurig
WissensKonsil
agentur@wissenskonsil.de

Folie: 32

Heilmittelverordnung Physiotherapie

Heilmittelverordnung z.B. Physiotherapie

 Ausfertigungsdatum = Entlassungstag

 Bedarf: bis zu sieben Kalendertage

 Behandlung muss innerhalb von sieben Tagen aufgenommen 
und innerhalb von zwölf Tagen abgeschlossen sein! 



Monika Rimbach-Schurig
WissensKonsil
agentur@wissenskonsil.de

Folie: 33

Nachstationäre Behandlung NRW Sonderregelung

Immer in die Landesverträge schauen

NRW: Vor- bzw. nachstationäre Behandlung §115a SGB V

Versorgung mit Arznei-, Verband-, Heil- und Hilfsmitteln ist 
sicherzustellen

Arbeitsunfähigkeit in Absprache mit dem Vertragsarzt für bis 
zu drei Tage

Achtung: nicht das Muster Entlassmanagement -
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung verwenden 
(kgnw_rs_2017_541_anlage3)
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Bewegungsübungen

Abgrenzung HKP und Physiotherapie – Pflege oder Heilmittel?

 Grundpflege bei vorliegendem (ungefähr) Pflegegrad 3: 
Bewegungsübungen als Pflege zur Mobilität eines 
Versicherten („durchbewegen“) nicht verordnungsfähig

 Behandlungspflege: Bewegungsübungen z.B. Arthrose 
verhüten (aktive, assistierende sowie passive 
Bewegungsübungen, Kontrakturprophylaxe) Verordnung 
HKP

 Heilmittelverordnung / Physiotherapie?  

oder


